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TElL I 
Einzelheiten der ebauung 

1. T)ie vbcrlcante des Er1geschoi3fu'3boiens -ler ei'lge.chossiger 
··'ohn ebäude dt..rf nicht höher liegen nls o,55 m üher 
ier ,:eweils ZU6cor1neter. ) tr.,.ßenve.,..ke 1rs fläche. 
,.usr.r..h::len von diesen <;lestoetzun.:;en sind nur zuläs~ig, 
wenn sie durch :; eländ.eform, Oberflächen- oder Grund-
W(;.SS erstand. rroch H.ss er unri ·Iöhenl~ge dor ch:nutz
~lo.sser:eitungen bt:dingt sinn. 

2. 'le"ber.anlcgen ge:r.. J 14 (1' J:::.u'l'VO sinri im Geltungs
bereich des Bebc..uunrrsp:E.nes nicht zuläcc 1.g. 

3. Als ;bJrenzung der l ':tßrundstücke 7.U den ~Terkehrs
n:;chen sind Eir1.frie-ligungen l:is o,eo m Höhe als 
Hecken mit Schutzzaun zulässig. 
bn den seitlichen und rückwärtigen Grenzen der frei
stehenden Einfemil ienh}'us er sind Zäune orl er Hecken 
bis zu einer Höhe von l,?o m zuge:assen . 


